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3.3.12 § 16 Mehrfamilienhaus
1 Als Mehrfamilienhäuser gelten Gebäude mit drei und mehr Wohneinheiten. Andere
Wohngebäude, Reiheneinfamilienhäuser und Terrassenhäuser gelten nicht als
Mehrfamilienhäuser, auch wenn sie mehr als eine Wohneinheit enthalten.

Materialien
Absatz 1 (Inkrafttreten: 1. Januar 2019)

Bei dieser Bestimmung werden keine Änderungen vorgenommen. Sie ist identisch mit der bisherigen
Regelung in § 23 alt V PBG vom 16. November 1999 in Kraft bis 31. Dezember 2018.
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